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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 1562/78 DES RATES
vom 29. Juni 1978

zur Änderung der Verordnung Nr. 136/66/EWG über die Errichtung einer ge
meinsamen Marktorganisation für Fette

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die
Artikel 42 und 43 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ('),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Zweck der Marktorganisation für Olivenöl ist einmal ,
in der Gemeinschaft den Verbrauch dieses Erzeugnis
ses angesichts des durch andere pflanzliche Öle beste
henden Wettbewerbs aufrechtzuerhalten , und zum
anderen , den Erzeugern für das effektiv erzeugte Oli
venöl ein angemessenes Einkommen zu sichern .

Die derzeitige Regelung der Erzeugungsbeihilfe wird
den genannten Zwecken erfahrungsgemäß nicht ge
recht. Sie sieht nämlich mehrere Kontrollmaßnahmen
vor, die wegen ihrer komplizierten Beschaffenheit und
wegen der großen Zahl der beteiligten Erzeuger auf
Anwendungsschwierigkeiten stoßen und eine stark ver
spätete Auszahlung der Beihilfen zur Folge haben .

Ferner ist der Olivenölverbrauch in der Gemeinschaft
in den letzten Jahren als Folge der unterschiedlichen
Entwicklung der Preise für Olivenöl und für die mit
ihm im Wettbewerb stehenden Öle beträchtlich zu
rückgegangen . Die derzeitige Beihilfenregelung
scheint einem Wiederaufschwung des Olivenölver
brauchs nicht förderlich zu sein und könnte darüber
hinaus für die Erzeugung weitere Probleme schaffen .

Deshalb ist eine neue Regelung erforderlich , welche
die Gewährung einer Verbrauchsbeihilfe zur Sicherstel
lung des Verkaufs von Olivenöl zu Preisen vorsieht,
die mit den Saatenölpreisen konkurrieren können .

Zur Sicherstellung einer wirksamen Handhabung der
Verbrauchsbeihilferegelung sollte die Möglichkeit vor
gesehen werden, eine überberufliche Stelle, die der

Kontrolle des betreffenden Mitgliedstaats unterstellt
ist, mit der Verwaltung dieser Regelung zu betrauen .
Um die Funktionsfähigkeit dieser Stelle zu gewährlei
sten , sollte die Möglichkeit vorgesehen werden , bei
den Beihilfeempfängern einen Beitrag zu erheben .

Da die genannte Beihilfe auf die Mengen beschränkt
ist, die auf dem Gemeinschaftsmarkt verkauft werden ,
sollte den Erzeugern zum Ausgleich der Beschrän
kung der Beihilfe auf die Vermarktung der genannten
Mengen eine Pauschalbeihilfe gewährt werden . Zur
Vermeidung struktureller Uberschüsse sollte vorgese
hen werden , daß diese Erzeugungsbeihilfe nur für die
Flächen gewährt wird , welche bei Inkrafttreten der
neuen Regelung mit Olivenbäumen bepflanzt sind .

Zur Herstellung des Gleichgewichts zwischen Ange
bot und Nachfrage könnte zweckmäßigerweise durch
Maßnahmen beigetragen werden , die auf eine verbes
serte Qualität der Erzeugung sowie eine Förderung ih
res Absatzes und ihres Verbrauchs abzielen . Es sollte
vorgesehen werden , daß die Kosten dieser Maßnah
men zu Lasten der Erzeuger und der übrigen durch
sie begünstigten Kreise gehen .

Das Ziel des Erzeugungsrichtpreises und der Rege
lung der Erzeugungsbeihilfe kann nur erreicht wer
den, wenn der Preis, zu dem der Erzeuger sein Öl auf
dem Markt verkauft, dem um die genannte Beihilfe
verminderten Erzeugungsrichtpreis möglichst nahe
kommt . Deshalb sollten Mechanismen vorgesehen
werden , die in der Gemeinschaft marktstabilisierend
wirken .

Die angestrebte Stabilität läßt sich erreichen, wenn für
die Erzeuger oder ihre Gemeinschaften die Möglich
keit geschaffen wird, das Olivenöl den zuständigen
Stellen der Mitgliedstaaten anzubieten . Diese Möglich
keit müßte auf diese Gruppen beschränkt werden,
damit verhindert wird, daß den Interventionsstellen
Öl angeboten werden kann , für das bereits die Ver
brauchsbeihilfe gewährt worden ist oder das einge
führt wurde .(') ABl . Nr. C 108 vom 8 . 5 . 1978 , S. 49 .
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von Olivenöl , die die Entwicklung des Welthandels
mit diesem Erzeugnis nicht beeinflussen , diese Rege
lung nicht anzuwenden .

Im Sektor Olivenöl kann durch Schaffung von Er
zeugergemeinschaften , insbesondere durch deren Hin
zuziehung zu der Verwaltung der Erzeugungsbeihilfe
regelung zu einem reibungslosen Funktionieren dieser
Regelung beigetragen werden . Um den anerkannten
Gemeinschaften die Mittel zur Verwirklichung dieses
Zieles zu verschaffen , sollte den Erzeugergemeinschaf
ten als eine der Bedingungen für ihre Anerkennung
die Verpflichtung auferlegt werden , im Rahmen der
Anwendung dieser Regelung bestimmte Aufgaben
wahrzunehmen . Angesichts der Aufgaben , die den
gemäß der Verordnung (EWG) Nr . 1360/78 des Rates
vom 19 . Juni 1978 betreffend die Erzeugergemein
schaften und ihre Vereinigungen (4 ) anerkannten Ge
meinschaften übertragen werden , ist es angezeigt , den
Mitgliedern dieser Gemeinschaften die Beihilfe nach
Maßgabe der tatsächlich von ihnen erzeugten Menge
Öl zu gewähren .

Unter Berücksichtigung der Merkmale des Olivenöl
marktes und der den Erzeugergemeinschaften übertra
genen besonderen Aufgaben sollten zur Erleichterung
von Gründung und Betrieb dieser Gemeinschaften zu
sätzliche Maßnahmen vorgesehen werden .

Zur Sicherstellung einer größeren Marktstabilität ist es
zweckmäßig, den Erzeugergemeinschaften die Mög
lichkeit zu geben , unter bestimmten Bedingungen
Lagerhaltungsverträge zu schließen . t

Zur Gewährleistung der korrekten Anwendung der
genannten Beihilfenregelungen muß den Mitgliedstaa
ten die Verpflichtung auferlegt werden , Maßnahmen
zur Ahndung etwaiger Zuwiderhandlungen vorzuse
hen —

Für Förderung des ausgewogenen Absatzes der Ge
meinschaftserzeugung empfiehlt sich eine Lockerung
der Regelung der monatlichen Zuschläge . Zu diesem
Zweck sollten auch besondere Interventionsmaßnah
men vorgesehen werden , die am Ende des Wirtschafts
jahres anzuwenden sind .

Was die Einfuhr von anderem als nicht behandeltem
Olivenöl angeht, so sieht die Verordnung Nr.
136/66/EWG des Rates vom 22 . September 1966 über
die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation
für Fette ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1419/78 (2 ), die Festsetzung einer Abschöp
fung vor, deren beweglicher Teilbetrag der von der
Abschöpfung für die zu seiner Herstellung erforderli
chen Menge nicht behandelten Öls abgeleitet ist . Er
fahrungsgemäß kann sich der Weltmarkt von ande
rem als nicht behandeltem Öl unter Umständen an
ders entwickeln als der von nicht behandeltem Öl .
Diese Unterschiedlichkeit kann Störungen des Ge
meinschaftsmarktes zur Folge haben . Zur Abhilfe
sollte die Möglichkeit der Festsetzung einer Abschöp
fung vorgesehen werden , die der Lage des Marktes von
anderem als nicht behandeltem Öl Rechnung trägt .

Angesichts der Möglichkeit , für anderes als nicht be
handeltes Öl eine Sonderabschöpfung festzusetzen ,
braucht für dieses Öl die Regelung der Ausgleichsbe
träge nicht mehr aufrechterhalten zu werden .

Bezüglich des Handels mit Drittländern sieht die Ver
ordnung (EWG) Nr. 2843/76 des Rates vom 23 . No
vember 1976 über Sondermaßnahmen insbesondere
zur Festsetzung des Angebots von Olivenöl auf dem
Weltmarkt (3 ) abweichend von der Regelung der Ab
schöpfungsfestsetzung unter Zugrundelegung des
cif-Preises vor, daß die Abschöpfung im Rahmen
eines Ausschreibungsverfahrens bestimmt wird .

Die Schwierigkeiten bei der Beurteilung der tatsächli
chen Lage des Weltmarktes, die zur Festlegung dieser
Sonderregelung geführt haben , könnten auch in Zu
kunft noch auftreten . Es empfiehlt sich daher, die
Anwendung des ursprünglichen Verfahrens der Ab
schöpfungsfestsetzung auszusetzen und die Möglich
keit einer erneuten Anwendung dieser Sonderregelung
vorzusehen .

Der Welthandel mit Oliven , Olivenölkuchen und an
deren Rückständen betrifft im Vergleich zum Oli
venöl nur sehr geringe Mengen . Zur Vereinfachung
der Verwaltung empfiehlt es sich , das Verfahren der
Abschöpfungsausschreibung auf die Olivenöleinfuh
ren zu beschränken . Zu diesem Zweck sollte auch die

Möglichkeit vorgesehen werden , auf die Einfuhren

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

A rtikc! 1

Die Artikel 1 bis 20 der Verordnung Nr .
136/66/EWG werden durch folgende Artikel ersetzt :

„Artikel 1

( 1 ) Es wird eine gemeinsame Marktorganisation
für Ölsaaten und ölhaltige Früchte sowie für
pflanzliche oder aus Fischen oder Meeressäugetie
ren gewonnene Öle und Fette errichtet .

( 2 ) Diese Verordnung gilt für folgende Erzeug
nisse :

(') ABl . Nr . 172 vom 30 . 9 . 1966 , S. 3025/66 .
(') ABl . Nr . L 171 vom 28 . 6 . 1978 , S. 8 .
(■' ABl . Nr . L 327 vom 26 . 11 . 1976 , S. 4 . f ^) ABl . Nr . L 166 vom 23 . 6 . 1978 , S. 1 .
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Nummer
des Gemeinsamen

Zolltarifs
Warenbezeichnung

a) 12.01 B Ölsaaten und ölhaltige Früchte , auch zerkleinert , andere als zur Aussaat be
stimmte

b) 12.02 Mehl von Ölsaaten oder ölhaltigen Früchten , nicht entfettet, ausgenommen
Senfmehl

15.04 Fette und Öle von Fischen oder Meeressäugetieren , auch raffiniert

15.07 B, C, D Fette und pflanzliche Öle , flüssig oder fest , roh , gereinigt oder raffiniert , aus
genommen Olivenöl

15.12 Tierische und pflanzliche Öle und Fette , ganz oder teilweise hydriert oder
durch beliebige andere Verfahren gehärtet , auch raffiniert , jedoch nicht verar
beitet

15.13 Margarine , Kunstspeisefett und andere genießbare verarbeitete Fette

15.17 B II Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder
„pflanzlichen Wachsen , ausgenommen solche , die Öl enthalten , das die Merk
male von Olivenöl aufweist

23.04 B Ölkuchen und andere Rückstände von der Gewinnung pflanzlicher Öle , aus
genommen Öldraß , Olivenölkuchen und andere Rückstände von der Gewin
nung von Olivenöl

c) 1 5.07 A Olivenöl

d) 07.01 N Oliven , frisch oder gekühlt

07.02 A Oliven , gegart oder nicht , gefroren

07.03 A Oliven , zur vorläufigen Haltbarmachung in Salzlake oder in Wasser mit
einem Zusatz von anderen Stoffen eingelegt, jedoch nicht zum unmittelbaren
Genuß besonders zubereitet

ex 07.04 B Oliven , getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten , als Pulver oder
sonst zerkleinert, aber nicht weiter zubereitet

e) 15.17 B I Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder
pflanzlichen Wachsen , Öl enthaltend , das die Merkmale von Olivenöl auf
weist

23.04 A Olivenölkuchen und andere Rückstände von der Gewinnung von Olivenöl
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men gleicher Wirkung, die von einem oder mehre
ren Drittländern direkt oder indirekt bei diesen
Erzeugnissen gewährt bzw. getroffen werden , die
tatsächlichen Angebote dieser Erzeugnisse nicht
den Preisen entsprechen , die sich ohne diese Maß
nahmen oder Praktiken ergeben würden , und
wenn dies eine bedeutende Schädigung der Erzeu
gung der betreffenden Erzeugnisse in der Gemein
schaft verursacht oder zu verursachen droht .

Die Einführung dieser Ausgleichsabgaben erfolgt
im Einklang mit den internationalen Verpflichtun
gen der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft . Sie
werden gemäß den Vorschriften festgesetzt , die der
Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifizier
ter Mehrheit erläßt .

TITEL I

Handelsregelung

Artikel 2

( 1 ) Auf die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a),
b) und d) genannten Erzeugnisse, mit Ausnahme
der Erzeugnisse der Tarifstellen 07.01 N II und
07.03 A II des Gemeinsamen Zolltarifs , sowie auf
die Erzeugnisse der Tarifstelle 23.04 A I wird der
Gemeinsame Zolltarif angewandt.

Auf die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben c) und e)
genannten Erzeugnisse, mit Ausnahme der Erzeug
nisse der Tarifstelle 23.04 A I , sowie auf die Erzeug
nisse der Tarifstellen 07.01 N II und 07.03 A II
des Gemeinsamen Zolltarifs wird bei der Einfuhr

aus dritten Ländern eine Abschöpfung erhoben .

(2) Für die unter diese Verordnung fallenden
Waren gelten die Allgemeinen Tarifierungsvor
schriften und die besonderen Bestimmungen über
die Anwendung des Gemeinsamen Zolltarifs ; das
Tarifschema, das sich aus ^er Anwendung dieser
Verordnung ergibt, wird in den Gemeinsamen
Zolltarif übernommen .

Artikel 3

( 1 ) Sofern diese Verordnung nicht etwas anderes
bestimmt oder der Rat nicht auf Vorschlag der
Kommission mit qualifizierter Mehrheit eine Aus
nahmeregelung beschließt , sind im Handel mit
Drittländern untersagt :
— die Erhebung von Abgaben mit gleicher Wir
kung wie Zölle ;

— die Anwendung mengenmäßiger Beschränkun
gen oder Maßnahmen gleicher Wirkung.

Als Maßnahme gleicher Wirkung, die einer men
genmäßigen Beschränkung gleichzustellen ist, gilt
unter anderem eine Begrenzung der Erteilung der
in Artikel 19 vorgesehenen Einfuhr- und Ausfuhr
lizenzen auf einen bestimmten Kreis von Emp
fangsberechtigten .

(2) Wenn die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben
a) und b) genannten Erzeugnisse in solchen Men
gen und zu solchen Bedingungen aus dritten Län
dern eingeführt werden , daß dadurch den in der
Gemeinschaft ansässigen Erzeugern der in Artikel
1 genannten Erzeugnisse ein ernsthafter Schaden
zugefügt wird oder zugefügt zu werden droht,
kann bei der Einfuhr eine Ausgleichsabgabe erho
ben werden .

Eine Ausgleichsabgabe kann bei der Einfuhr der
in Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a) und b) genann
ten Erzeugnisse auch dann erhoben werden , wenn
infolge von Subventionen , Prämien oder Maßnah

T1TEL II

Olivenöl

Artikel 4

( 1 ) Es wird jedes Jahr für die Gemeinschaft fest
gesetzt :

a ) vor dem 1 . August für das im folgenden Jahr
beginnende Wirtschaftsjahr ein Erzeugungs
richtpreis und ein Interventionspreis für Oli
venöl ,

b) vor dem 1 . Oktober für das folgende Wirt
schaftsjahr ein repräsentativer Marktpreis und
ein Schwellenpreis für Olivenöl

Erfahren jedoch die bei der Festsetzung des reprä
sentativen Marktpreises für Olivenöl berücksichtig
ten Elemente während des Wirtschaftsjahres eine
erhebliche Änderung, so kann nach dem Verfah
ren des Artikels 38 beschlossen werden , den reprä
sentativen Marktpreis und den Schwellenpreis wäh
rend des Wirtschaftsjahres zu ändern .

(2) Diese Preise werden auf der Großhandels
stufe für eine Standardqualität eines Öls festge
setzt , das im Anhang bezeichnet ist .

( 3 ) Das Wirtschaftsjahr für Olivenöl beginnt am
1 . November und endet am 31 . Oktober des fol
genden Jahres .

(4) Die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a)
genannten Preise und die in Absatz 2 genannte
Standardqualität werden nach dem Verfahren des
Artikels 43 Absatz 2 des Vertrages festgelegt .

Die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b) ge
nannten Preise werden vom Rat auf Vorschlag der
Kommission mit qualifizierter Mehrheit beschlos
sen . Die allgemeinen Durchführungsvorschriften
zu Absatz 1 Unterabsatz 2 werden nach demselben
Verfahren erlassen .
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Artikel 5

( 1 ) Es wird eine Erzeugungsbeihilfe für Oli
venöl eingeführt . Diese Beihilfe wird nach dem
Verfahren des Artikels 43 Absatz 2 des Vertrages
mit einem in der gesamten Gemeinschaft einheitli
chen Betrag jährlich vor dem 1 . August für das im
folgenden Jahr beginnende Wirtschaftsjahr festge
setzt . Diese Beihilfe , die dazu beitragen soll , den
Erzeugern ein angemessenes Einkommen zu ver
schaffen , wird unter Berücksichtigung der Auswir
kung der in Artikel 1 1 genannten Verbrauchsbei
hilfe auf nur einen Teil der Erzeugung festgesetzt .
(2) Die Beihilfe wird gewährt :
— Olivenbauern , die Mitglieder einer nach der
Verordnung (EWG) Nr. 1360/78 anerkannten
Erzeugergemeinschaft sind , nach Maßgabe der
tatsächlich erzeugten Olivenölmenge ,

— anderen Olivenbauern je nach der Anzahl ,
dem Erzeugungspotential und den pauschal
festgesetzten Erträgen der von ihnen gepflanz
ten Olivenbäume sowie unter der Bedingung,
daß die erzeugten Oliven tatsächlich geerntet
wurden .

Die Beihilfe wird jedoch nur für die bis zum 31 .
Oktober 1978 mit Olivenbäumen bepflanzten Flä
chen gewährt .
(3) Die anerkannten Erzeugergemeinschaften
können zu den Arbeiten zur Ermittlung des Erzeu
gungspotentials und der Erträge im Sinne von Ab
satz 2 hinzugezogen werden .
(4) Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommis
sion mit qualifizierter Mehrheit die allgemeinen
Durchführungsvorschriften zu diesem Artikel .
Nach demselben Verfahren kann der Rat beschlie
ßen, einen noch festzusetzenden Prozentsatz der
allen Erzeugern oder einem Teil von ihnen zuge
wiesenen Erzeugungsbeihilfe für die Finanzierung
von Maßnahmen auf regionaler Ebene zur Verbes
serung der Qualität der Olivenerzeugung zu be
stimmen .

(5) Die Durchführungsvorschriften zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels
38 und gegebenenfalls nach dem Verfahren des
Artikels 13 der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des
Rates vom 21 . April 1970 über die Finanzierung
der gemeinsamen Agrarpolitik ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 2788 /72 (2 ), er
lassen .

Artikel 6

Der Erzeugungsrichtpreis wird unter Berücksichti
gung der Notwendigkeit, in der Gemeinschaft das
erforderliche Produktionsvolumen aufrechtzuerhal
ten , in einer für den Erzeuger angemessenen Höhe
festgesetzt.

Artikel 7

Der repräsentative Marktpreis wird so festgesetzt,
daß die Olivenölerzeugung unter Berücksichti
gung der Preise der konkurrierenden Erzeugnisse
und insbesondere ihrer voraussichtlichen Entwick
lung während des Wirtschaftsjahres sowie der Aus
wirkung der in Artikel 10 genannten monatlichen
Zuschläge auf den Olivenölpreis normal abgesetzt
werden kann .

Artikel 8

Der Interventionspreis ist gleich dem Erzeugungs
richtpreis abzüglich der in Artikel 5 genannten
Erzeugungsbeihilfe sowie eines Betrages, der die
Marktschwankungen sowie die Kosten für die Be
förderung des Olivenöls von den Erzeugungsgebie
ten in die Verbrauchsgebiete berücksichtigt .

Artikel 9

Der Schwellenpreis wird so festgesetzt, daß der
Abgabepreis für das eingeführte Erzeugnis an
einem Grenzübergangsort der Gemeinschaft dem
repräsentativen Marktpreis — unter Berücksichti
gung der Auswirkungen der in Artikel 1 1 Absatz 3
genannten Maßnahmen — entspricht . Dieser
Grenzübergangsort wird nach dem Verfahren des
Artikels 38 bestimmt .

Artikel 10

Um eine Staffelung der Verkäufe zu ermöglichen,
werden der repräsentative Marktpreis , der Interven
tionspreis und der Schwellenpreis vom 1 . Januar
an mindestens fünf Monate lang monatlich um
einen Betrag erhöht, der für die drei Preise gleich
ist .

Die monatlich gleichbleibenden Zuschläge wer
den jährlich vom Rat auf Vorschlag der Kommis
sion mit qualifizierter Mehrheit unter Berücksichti
gung der durchschnittlichen Lager- und Zinsko
sten in der Gemeinschaft festgesetzt .

Artikel 11

( 1 ) Ist der Erzeugungsrichtpreis abzüglich der
Erzeugungsbeihilfe höher als der repräsentative
Marktpreis für Olivenöl ,, so wird eine Verbrauchs
beihilfe für das in der Gemeinschaft erzeugte und
auf den Markt gebrachte Öl gewährt . Diese Bei
hilfe ist gleich der Differenz zwischen diesen bei
den Beträgen .

(2) Wird eine der Kontrolle des betreffenden
Mitgliedstaats unterstellte überberufliche Stelle mit
der Verwaltung der Regelung für die Verbrauchs
beihilfe beauftragt, so kann der betreffende Mit
gliedstaat diese Stelle ermächtigen , bei den Beihil
feempfängern einen Beitrag zur Deckung der Ver
waltungskosten dieser Regelung zu erheben .

( t ) ABl . Nr. L 94 vom 28 . 4 . 1970, S. 13 .
(2) ABl . Nr. L 295 vom 30 . 12 . 1972, S. 1 .
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(3 ) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit folgendes fest :

a ) die Bedingungen, unter denen die Interventions
käufe in den letzten drei Monaten des Wirt
schaftsjahres stattfinden ,

b) die Bedingungen , unter denen die Interven
tionsstellen das angekaufte Öl zum Verkauf
bringen ,

c) die Kriterien für die Bestimmung der Interven
tionsorte .

(4) Die Durchführungsvorschriften zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels
38 erlassen , nach dem auch die Interventionsorte
bestimmt werden . ,

Artikel 13

Um die Auswirkungen der Ernteschwankungen
auf das Gleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage abzuschwächen und dadurch die Ver
braucherpreise zu stabilisieren , kann der Rat auf
Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehr
heit beschließen, daß die Interventionsstellen
einen Ausgleichsvorrat an Olivenöl bilden ; nach
dem gleichen Verfahren erläßt der Rat die Vor
schriften für die Bildung, die Verwaltung und den
Absatz des Vorrats .

Artikel 14

( 1 ) Bei der Einfuhr von nicht behandeltem Oli
venöl der Tarifstelle 1 5.07 A I des Gemeinsamen
Zolltarifs aus dritten Ländern wird , wenn der
Schwellenpreis höher ist als der cif-Preis , eine Ab
schöpfung in Höhe des Unterschieds zwischen die
sen beiden Preisen erhoben .

(2) Der für den Grenzübergangsort nach Artikel
9 berechnete cif-Preis wird unter Zugrundelegung
der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten auf dem
Weltmarkt ermittelt , wobei die Preise entspre
chend den etwaigen Unterschieden gegenüber der
für den Schwellenpreis maßgeblichen Bezeich
nung oder Qualität angepaßt werden .

( 3 ) Sind die freien Notierungen auf dem Welt
markt für den Angebotspreis nicht maßgebend
und liegt dieser unter den Weltmarktpreisen , so
gilt anstelle des cif-Preises — jedoch nur für die
betreffenden Einfuhren -— ein Preis , der unter Be
rücksichtigung des Angebotspreises festgelegt
wird .

(4) Der Abschöpfungsbetrag wird von der Kom
mission festgesetzt . Die Kriterien für die Ermitt
lung des cif-Preises und des in Absatz 3 genann
ten Preises sowie die Durchführungsvorschriften
zu diesem Artikel werden nach dem Verfahren des
Artikels 38 erlassen .

(3 ) Der Rat beschließt jährlich vor dem 1 . Ok
tober auf Vorschlag der Kommission mit qualifi
zierter Mehrheit, welcher Prozentsatz der Ver
brauchsbeihilfe im folgenden Wirtschaftsjahr für
Werbeaktionen und gegebenenfalls für andere Ak
tionen verwendet wird , mit denen der Olivenölver
brauch in der Gemeinschaft gefördert werden soll .

(4) Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommis
sion mit qualifizierter Mehrheit die allgemeinen
Durchführungsvorschriften zu diesem Artikel , ins
besondere diejenigen , welche die Kontrolle des
Anspruchs auf Beihilfe betreffen ; die Kontrolle
erstreckt sich grundsätzlich sowohl auf das in der
Gemeinschaft erzeugte als auch auf das aus Dritt
ländern eingeführte Olivenöl .

( 5 ) Die Durchführungsvorschriften zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels
38 und gegebenenfalls nach dem Verfahren des
Artikels 13 der Verordnung (EWG) Nr. 729 /70 er
lassen .

Artikel IIa

Die Mitgliedstaaten ergreifen , soweit es sie betrifft ,
die erforderlichen Maßnahmen zur Ahndung von
Verstößen gegen die in den Artikeln 5 und 1 1 vor
gesehenen Beihilfenregelungen .

Die Mitgliedstaaten teilen die Maßnahmen nach
Absatz 1 sofort nach ihrem Erlaß der Kommission
mit .

A rtikel 1 2

( 1 ) Die von den Erzeugermitgliedstaaten be
zeichneten Interventionsstellen sind verpflichtet ,
unter den nach Maßgabe des Absatzes 4 festgeleg
ten Bedingungen Olivenöl mit Ursprung in der
Gemeinschaft, das ihnen von den Erzeugern oder
ihren gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1360/78
anerkannten Gemeinschaften und Vereinigungen
in den Interventionsorten in den Erzeugungsgebie
ten angeboten wird , aufzukaufen . Der Kauf erfolgt
zum Interventionspreis . Entspricht die Bezeich
nung oder die Qualität des Öls, das den Interven
tionsstellen angeboten wird , nicht derjenigen , für
die der Interventionspreis festgesetzt wurde, so
wird der Ankaufspreis anhand einer Tabelle für
Zu - und Abschläge berichtigt .

Wird ferner das Öl auf Verlangen der Interven
tionsstelle an einem anderen Ort als dem vom Ver

käufer zum Zeitpunkt des Angebots genannten In
terventionsort geliefert , so wird bei der Bezahlung
des Öls die daraus für den Verkäufer entstehende
Änderung der Beförderungskosten berücksichtigt .

( 2) Die Interventionsstellen verkaufen das von
ihnen angekaufte Olivenöl in der Gemeinschaft zu
solchen Bedingungen , daß der Markt auf der Er
zeugerstufe nicht gestört wird .



7 . 7 . 78 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr . L 185/7

Artikel 15

( 1 ) Bei der Einfuhr von Olivenöl der Tarifstelle
15.07 All des Gemeinsamen Zolltarifs aus dritten
Ländern wird ein Abschöpfungsbetrag erhoben,
der sich aus einem beweglichen Teilbetrag zusam
mensetzt, welcher der Abschöpfung für die zur
Herstellung des genannten Erzeugnisses erforder
liche Menge Olivenöl entspricht, die pauschal fest
gesetzt werden kann , und aus einem zum Schutz
der Verarbeitungsindustrie bestimmten festen Teil
betrag.
(2) Stehen bei einem oder mehreren Herkunfts
ländern die Angebotspreise auf dem Weltmarkt
für Olivenöl der Tarifstelle 1 5.07 A II des Gemein
samen Zolltarif^ nicht in einem angemessenen
Verhältnis zu dem in Artikel 14 genannten cif
Preis, so wird dieser Preis für die Berechnung des
beweglichen Teilbetrags der Abschöpfung durch
einen Preis ersetzt, der anhand der genannten An
gebotspreise bestimmt wird .
(3) Die Durchführungsvorschriften zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels
38 erlassen .

Artikel 16

( 1 ) Läßt sich mit den Angeboten an nicht be
handeltem Olivenöl auf dem Weltmarkt nicht die
tatsächliche Tendenz dieses Marktes bestimmen,
so wird die Abschöpfung bei der Einfuhr der in
den Artikeln 14 und 15 genannten Erzeugnisse im
Wege der Ausschreibung festgesetzt.
(2) Die Kommission setzt in regelmäßigen Ab
ständen den Mindestabschöpfungsbetrag fest und
berücksichtigt dabei unter anderem die von den
Bietern angegebenen Abschöpfungsbeträge . Jeder
Bieter, der einen mindestens ebenso hohen Ab
schöpfungsbetrag wie den Mindestbetrag angege
ben hat, wird Auftragnehmer und ist verpflichtet,
die in seinem Antrag angegebene Erzeugnismenge
zu dem von ihm genannten Abschöpfungsbetrag
einzuführen .

(3) Einfuhren, die sich auf Mengen beziehen ,
welche auf die Marktlage keinen Einfluß haben ,
unterliegen jedoch nicht der genannten Ausschrei
bungsregelung. In diesem Fall ist die zu erhe
bende Abschöpfung die letzte vor der Einfuhr fest
gesetzte Mindestabschöpfung.
(4) Ist die Entwicklung des Weltmarktes je nach
Angebotsform des nicht behandelten Olivenöls
unterschiedlich, so können unterschiedliche Min
destabschöpfungen für die betreffenden Angebots
formen festgesetzt werden .
(5) Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommis
sion mit qualifizierter Mehrheit die allgemeinen
Durchführungsvorschriften zu diesem Artikel .
(6) Die Durchführungsvorschriften zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels
38 erlassen .

Artikel 17

( 1 ) Bei der Einfuhr von Oliven der Tarifstellen
07.01 N II und 07.03 A II des Gemeinsamen Zoll
tarifs aus dritten Ländern wird eine Abschöpfung
erhoben , die unter Zugrundelegung der gemäß Ar
tikel 14 für Olivenöl geltenden Abschöpfung nach
dem Ölgehalt des eingeführten Erzeugnisses be
rechnet wird .

Die Abschöpfung darf jedoch nicht geringer sein
als ein Betrag, der 8 % des Wertes des eingeführ
ten Erzeugnisses entspricht, wobei dieser Betrag
pauschal festgesetzt wird .

(2) Bei der Einfuhr von Erzeugnissen der Tarif
stellen 23.04 All und 15.17 B I des Gemeinsamen
Zolltarifs aus dritten Ländern wird eine Abschöp
fung erhoben , die unter Zugrundelegung des für
Olivenöl geltenden Abschöpfungsbetrags nach
dem Ölgehalt des eingeführten Erzeugnisses be
rechnet wird .

(3) Wird Artikel 16 angewendet, so wird bei der
Einfuhr der in den Absätzen 1 und 2 genannten
Erzeugnisse eine Abschöpfung erhoben , bei der
der Mindestabschöpfungsbetrag berücksichtigt
wird, der auf die in diesen Erzeugnissen enthal
tene Menge Olivenöl anwendbar ist . Bei den in
Absatz 1 genannten Erzeugnissen ist jedoch Ab
satz 1 Unterabsatz 2 anwendbar.

(4) Die Kommission setzt die in diesem Artikel
genannten Abschöpfungen in regelmäßigen Ab
ständen fest .

( 5) Die Durchführungsvorschriften zu diesem
Artikel , insbesondere die Vorschriften für die Fest
legung des Ölgehalts, der pauschal festgesetzt wer
den kann, werden nach dem Verfahren des Arti
kels 38 erlassen .

Artikel 18

( 1 ) Bei Anwendung der Artikel 14 und 15 sowie
des Artikels 17 Absätze 1 und 2 ist der bei der Ein
fuhr anwendbare Abschöpfungsbetrag der am Tag
der Einfuhr geltende Abschöpfungsbetrag.
Bei der Einfuhr der in Artikel 1 Absatz 2 Buch
stabe c) genannten Erzeugnisse kann die Abschöp
fung jedoch unter den vom Rat auf Vorschlag der
Kommission mit qualifizierter Mehrheit festgeleg
ten Bedingungen auf Antrag des Beteiligten im
voraus festgesetzt werden .

(2) Die Durchführungsvorschriften zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels
38 erlassen .

Artikel 19

( 1 ) Für die Einfuhr von in Artikel 1 Absatz 2
Buchstabe c) und Artikel 17 genannten Erzeugnis
sen in die Gemeinschaft ist die Vorlage einer Ein
fuhrlizenz erforderlich .
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Für die Ausfuhr von Olivenöl aus der Gemein
schaft ist die Vorlage einer Ausfuhrlizenz erforder
lich .

Wird die Abschöpfung oder die Erstattung im
voraus festgesetzt, so wird die Vorausfestsetzung
auf der Lizenz vermerkt, die zum Nachweis dersel
ben dient.

(2) Die Mitgliedstaaten erteilen die Lizenz je
dem antragstellenden Interessenten, unabhängig
von dem Ort seiner Niederlassung in der Gemein
schaft.

Bei Anwendung von Artikel 16 Absätze 1 und 2
erteilen die Mitgliedstaaten die Einfuhrlizenzen
für Olivenöl jedoch nur den Bietern, die einen
mindestens ebenso hohen Abschöpfungsbetrag
wie die Mindestabschöpfung angegeben haben .
Die Einfuhr- oder Ausfuhrlizenz gilt für die ge
samte Gemeinschaft.

Die Erteilung dieser Lizenzen ist von der Stellung
einer Kaution abhängig, mit der die Einfuhr od^r
Ausfuhr während der Geltungsdauer der Lizenz
gewährleistet wird und die ganz oder teilweise ver
fällt, wenn die Ein- oder Ausfuhr nicht innerhalb
dieses Zeitraums oder nur teilweise durchgeführt
wird .

(3) Die Durchführungsvorschriften zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels
38 erlassen . Sie sehen die Geltungsdauer der Lizen
zen und gegebenenfalls eine Frist für ihre Ertei
lung vor.

Artikel 20

( 1 ) Bei der Ausfuhr von Olivenöl nach dritten
Ländern kann,
— wenn der Preis in der Gemeinschaft über dem
Weltmarktpreis liegt, der Unterschied zwi
schen diesen Preisen durch eine Erstattung ge
deckt werden ,

— wenn der Weltmarktpreis über dem Preis in
der Gemeinschaft liegt, zum Ausgleich des
Unterschieds zwischen diesen Preisen ein Ab
schöpfungsbetrag erhoben werden .

(2) Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommis
sion mit qualifizierter Mehrheit die allgemeinen
Durchführungsvorschriften zu den Maßnahmen
dieses Artikels und insbesondere die Vorschriften
für die Gewährung der Erstattung, die Erhebung
der Abschöpfung bei der Ausfuhr, die Festsetzung
ihrer Höhe und gegebenenfalls die Vorausfestset
zung der Erstattung.
(3) Die Durchführungsvorschriften zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels
38 erlassen .

Artikel 20a

Für Olivenöl , das zur Herstellung von Fisch - oder
Gemüsekonserven verwendet wird, wird eine Er

zeugungserstattung gewährt oder die Einfuhrab
schöpfung vollständig oder teilweise ausgesetzt .
Die allgemeinen Durchführungsvorschriften zu
diesem Artikel werden vom Rat auf Vorschlag der
Kommission mit qualifizierter Mehrheit erlassen .

Artikel 20b

( 1 ) Wird der Markt in der Gemeinschaft für
eines oder mehrere der in Artikel 1 Absatz 2 Buch
staben c), d) und e) genannten Erzeugnisse auf
grund von Einfuhren oder Ausfuhren ernstlichen
Störungen ausgesetzt oder von ernstlichen Störun
gen bedroht, die die Ziele des Artikels 39 des Ver
trages gefährden könnten, so können im Handel
mit dritten Ländern geeignete Maßnahmen ange
wandt werden , bis die tatsächliche oder die dro
hende Störung nicht mehr besteht.
Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit die Durchführungsvorschrif
ten zu diesem Absatz fest und bestimmt, in wel
chen Fällen und innerhalb welcher Grenzen die
Mitgliedstaaten Vorsorgemaßnahmen treffen kön
nen.

(2) Tritt die in Absatz 1 erwähnte Lage ein , so
beschließt die Kommission auf Antrag eines Mit
gliedstaats oder von sich aus die erforderlichen
Maßnahmen ; diese werden den Mitgliedstaaten
mitgeteilt und sind unverzüglich anzuwenden . Ist
die Kommission mit einem Antrag eines Mitglied
staats befaßt worden , so entscheidet sie hierüber
innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach Ein
gang des Antrags .
(3) Jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahme der
Kommission binnen einer Frist von höchstens
drei Arbeitstagen nach dem Tag ihrer Mitteilung
dem Rat vorlegen . Der Rat tritt unverzüglich zu
sammen . Er kann die betreffende Maßnahme mit
qualifizierter Mehrheit ändern oder aufheben .

Artikel 20c

Im Olivenölsektor müssen die in der Verordnung
(EWG) Nr. 1360/78 vorgesehenen Erzeugergemein
schaften, um anerkannt zu werden , über die in der
genannten Verordnung vorgesehenen Bedingun
gen hinaus
— in der Lage sein, die tatsächliche Erzeugung
ihrer Mitglieder zu überwachen ,

— befugt sein , einen einzigen Antrag für alle Er
zeuger, die Mitglieder sind , vorzulegen ,

— befugt sein , die Beihilfe entgegenzunehmen
und jedem der Mitglieder seinen Anteil zuzu
weisen .

Unbeschadet der Anwendung des Artikels 8 der
Verordnung (EWG) Nr. 1360/78 wird die Anerken
nung einer Erzeugergemeinschaft widerrufen ,
wenn die in Absatz 1 genannten Bedingungen für
die Anerkennung nicht erfüllt waren oder nicht
mehr erfüllt werden .
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(2) Liegen die Preise auf dem Gemeinschafts
markt während eines noch festzulegenden Zeit
raums nahe bei dem Interventionspreis, so kann
nach dem Verfahren des Artikels 38 beschlossen
werden, daß die anerkannten Erzeugergemeinschaf
ten Lagerhaltungsverträge für das von ihnen ver
marktete Olivenöl schließen können.

(3) Die Durchführungsvorschriften zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels
38 erlassen.".

Artikel 2

Artikel 2Od

( 1 ) Abweichend von Artikel 10 Absätze 1 und 2
der Verordnung (EWG) Nr. 1360/78 gewähren die
Mitgliedstaaten den anerkannten Erzeugergemein
schaften 5 Jahre lang, vom 1 . November 1978 an
gerechnet, Beihilfen zur Förderung ihrer Grün
dung und zur Erleichterung ihres Betriebs
a) in den 5 Jahren nach dem Zeitpunkt ihrer An
erkennung und zwar

b) in Höhe von : im ersten, zweiten, dritten, vier
ten bzw. fünften Jahr
— höchstens 5 %, 4 %, 3 %, 2 % und 1 %

des Wertes der Erzeugung, auf die sich die
Anerkennung bezieht und die vermarktet
wird ;

— höchstens jedoch 80 %, 60 %, 40 %, 20 %
und 10 % der tatsächlichen Gründungs
und Betriebskosten.

Artikel 42a der Verordnung Nr. 136/66/EWG erhält
folgende Fassung :

„Artikel 42a

Der Anhang „Gemeinsamer Zolltarif" zur Verord
nung (EWG) Nr. 950/68 wird wie folgt geändert :

Zollsatz

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung autonom %
oder

Abschöpfung
(Ab)

vertragsmäßig
%

1 2 3 4

07.01 N. Oliven :

II . andere 7 (Ab) —

07.03 A. Oliven :

II . andere 8 (Ab) —

23.04 A. Olivenölkuchen und andere Rückstände von der Gewinnung von
Olivenöl :

I. mit einem Gehalt an Olivenöl von 3 Gewichtshundertteilen
oder weniger frei —

II. mit einem Gehalt an Olivenöl von mehr als 3 Gewichtshun
dertteilen frei (Ab) «

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften in Kraft.
Sie gilt ab 1 . November 1978 .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 29. Juni 1978 .
Im Namen des Rates

Der Präsident

S. AUKEN


